
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Firma ASENTEC GmbH zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen 
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§ 1 Geltungsbereich  
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten Lieferungen von Produkten und Leistungen des 
Lieferanten annehmen oder diese bezahlen. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten an uns bis zur Geltung unserer neuen Einkaufsbedingungen. 
 
§ 2 Vertragsabschluss und Vertragsänderungen 
Bestellungen und Lieferabrufe bedürfen der Schriftform. Übertragungen per e-mail oder Telefax sind ebenfalls gültig. Mündliche 
Vereinbarungen, sowie Änderungen und Ergänzungen vor oder bei Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung des Einkaufs. Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 2 Wochen seit Zugang an, so 
sind wir zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht innerhalb fünf Arbeitstagen seit 
Zugang widerspricht. 
 
§ 3 Lieferung 
Der in der Bestellung angegebene Liefertermin (Eingangstermin) ist bindend. Der Lieferant ist verpflichtet uns unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der 
angegebene Liefertermin nicht eingehalten werden kann. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist 
der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei Haus“ (DDU oder DDP gemäß Incoterms 2000) vereinbart, hat der 
Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig 
bereitzustellen. Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung zulässig. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferungen oder Leistungen enthält keinen Verzicht auf die 
uns wegen der verspäteten Lieferung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns 
geschuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen 
Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der 
Leistung und Rücktritt zu verlangen  
 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 
Die in der Bestellung enthaltenen Preise sind bindend und enthält bei inländischen Lieferungen nicht die gesetzliche 
Umsatzsteuer. Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei Haus verzollt (DDP gemäß Incoterms 
2000) einschließlich Verpackung. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch uns oder unseren 
Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, 
zahlen wir Rechnungen innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3%vSkonto oder innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. Die Begleichung der Rechnung bedeutet keinen Verzicht auf Mängelansprüche 
bezüglich der angelieferten Waren und schließt eine spätere Mängelrüge nicht aus. 
 
§ 5 Mängelansprüche 
Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Waren den vereinbarten Spezifikationen der Bestellung entsprechen, aus dem 
vereinbarten Material bestehen, frei von Material-, Fertigungs-, und/oder Konstruktionsfehlern nach dem Stand der Technik 
sowie Fehlern sind, die die Tauglichkeit für den gewöhnlichen oder vertraglich vereinbarten Gebrauch aufheben oder mindern 
oder den Wert der gelieferten Waren aufheben oder mindern und allen in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechen. Die Annahme der Ware erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere auch auf 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Tauglichkeit. Entdeckte Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt 
ist. Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels 
beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer 
Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen. 
Sachmängelansprüche verjähren in 2 Jahren, es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein 
Bauwerk verwendet worden und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung des 
Vertragsgegenstandes (Gefahrenübergang). Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von eventuell bestehenden 
Ansprüchen Dritter frei. Hinsichtlich Rechtsmängeln gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. Für innerhalb der Verjährungsfrist 
unserer Mängelansprüche instandgesetzte oder reparierte Teile der Lieferung beginnt die Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu 
zu laufen, in dem der Lieferant unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. Alle infolge der mangelhaften 
Lieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferant. Nehmen wir von uns hergestellte oder verkaufte Ware infolge der 
Mangelhaftigkeit des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes zurück oder wurde deswegen uns gegenüber der 
Kaufpreis gemindert oder wurden wir in sonstiger Weise deswegen in Anspruch genommen, behalten wir uns den Rückgriff 
gegenüber des Lieferanten vor, wobei es für unsere Mängelrechte einer sonst erforderlichen Fristsetzung nicht bedarf. Wir sind 
berechtigt, vom Lieferanten Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis zu unseren Kunden zu tragen hätten, 
weil dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. 
 
 
 



§ 6 Produkthaftung 
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet uns insoweit von Schadensersatzansprüchen 
Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. Sofern die 
Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er insoweit die Beweislast. Der Lieferant übernimmt in 
diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 7 Dokumente, Modelle, Formen, beigestellte Teile etc. 
Alle durch uns beigestellten technischen Informationen, Dokumente, Zeichnungen, Modelle, Formen und sonstigen Teile oder 
Software  sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und 
dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum 
Zweck der Lieferung an uns notwendigerweise herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben  unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche 
Informationen – außer für Lieferungen an uns – nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Erzeugnisse, die 
nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen und dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben 
oder mit unseren Werkzeugen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst 
verwendet, noch Dritten angeboten oder geliefert werden. 
 
§ 8 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis oder in Zusammenhang damit ist unser 
Geschäftssitz. Ungeachtet dieser Gerichtstandsvereinbarung können wir unsere Rechte gegen den Lieferanten auch vor jedem 
anderen Gericht gelten machen, das nach anwendbarem Recht zuständig ist. 
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) 
 
§ 9 Sonstiges 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen maßgebend. 
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